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F
Iaxnel an laurciler Grundatäcken und steigender Baulandbedarf ier—

[snlaßtcie Gohielnde Serrig durch geeignete Maßnahmen neues Bau—
erhLeien Pus 1fJrtsehafUichkeitsgrunoen soIle‘ or—

zugsweiee o1che Gebietee r hiossen werden, die in unmittelbarer
Ortanähe liegen, in denen in den letzten Jahren die Bcbauung be—
rci,ts eneetzt hat und die wirtschaftlich und leicht zu er—
clieien sind

JLUS dieser sicht bat die Gemeindevertretung Serrig beschlossen,
daz Gbiet zwisheri Rdmerstreße und Iviartinusstraße planmäßig
u schiießen und einen .Lebauungsplan aufzustelir “‘as Piangs—
1iet iigt su ‘etlich der irtsage Es bmfafit einFLache ‘)n ca

4,ao ha, insohi. der einbezogenen bereits bebsuter Grundstäcke
un v!irc in ecentlichen urgrenzt
Lo flrao.ten ‘von der Rcmexatreße, beginnend bc 2arzelle Nr 467,

Plur 7 und endend vor der Parzelle Nr. 245/7, Flur
12, verspringt hier und folgt der rüekwärl:igen
Gxen7e ax Par?clle Ni 245/7 bis an de Parzelle
Nr. 251/1, Flur 12;

im Südost,en: verläuft an dieser sowie an den Parzellen Nr. 510,
511, Flur 12, 406, 435/1, Flur 13 vorbei bis zur
bebauten Parzelle Nr. 451, Flur 13;

irL üdweaten: folgt dann den räckwärtigen Grenzen der Parzellen Nr.
451, 455, 454, 456/1, 456/2, 458, 461/1 und 462,
veiläuft dann an der‘ seitlichen Grenze der Parzelle
N 463 vorbei bis zur Straße zum Widdertahäuschen,
folgt ogenannter StraPe wie der Martinusstraße b
bis zur Parzelle Nr. 1291/466, Flur 7 einschließlich;

im Nordwesten•:vexäuft dan entlang der Parzellen Nr. 1291/466
und 467 bis zum Pusgangspunkt Romertraße

— C



:j‘‘: r.alb des Ponebietes sind bereits etwa 25 Wohngebäude
‘, anden 97 weItere Baustellen sind geplante

Jhenauinahn innerhib des P].angebietes ist auf NN abge—

Die Pierxkonzeptionwird im wesentlichen bestimmt durch die topo—
raphschen 0-egebenheiten und die bestehenden Straßen. Zwisch
der Römerstraße und de‘ Straße zum Widdertshäuschen beträgt a
durchschnittliche Gebäiegefäl1e etwa 8 %

Die ufschließung des Plangebietes erfolgt hauptsächlich von der
gepiarten Projektstraße A aus. Sie stellt auch die Querverbin—
dung zwischen Rirner— und iIlartinusstraße her. Des, weiteren sin‘
für die Erschlie1ung des Plangebietes die Projektstraßen B, C, D
und E mit 2 Querspangen vorgesehen. Außer der Projektetraße A, die
eine Ausbaubrete von insgesamt 9,oom einschl, der beiderseitigen

. Bürgersteige erhält, sind alle übrigen Erschließungsstraßen ein
schl. der Querspangen mit einer Ausbaubreite von 7,50 m vorgesehene

W Ma1nahmie zur Erschließung desBaugeländes

a)Neuordnung desGrund und Bodens.

Zur Schaffung der Voraussetzungen für eine künftige Bebauung ist
• es notwendig, die gegenwärtigen Grundstücksverhältnisse im Wege

einer Baulandumlegung neu zu ordnen. Das Umiegungsverfahren ist
bereits eingeleitet. Die Baulandumlegng erfo]t nach den Vor—

schriften des Bundesbaugesetzes und wird von dem vom Gemeindera.t
bestellten Umlegungsausschuf3 nach Maßgabe dieses Bebauungsplanes
durchgeführt.

Die im Bebauungsplan eingetrogenen Grundstücksgrenzen sind unver
bindlich. Se gelten lediglich der Umlegungsstelle als Richtmaß

die Bemessung und den Zuschnitt der Einzelgrundstticke. Für
‘a- ndgültige Festlegung ist die Umlegungskarte maßgebend,
Mit Inkrfttreten der Urnlegungskarte erlangen die neuen Grenzen
Recntsverbjnd1jchkejt Soweit ‘1,ohen, iie fUr die Brbreiter‘n

L
bestehender trßn benötigt werden und im zug6 der Bau1ante
gung nicht bugsfähig sind, werden diese von der Gemeiiie



v- ?
käufL-Cti erworben. Alle Flächen, die ek.fcilächen sind oder -

..olche im Bebauur13platJ vorgesehen sind, werden soweit dies

nicht erfolgt ist, in das Eigentum der Gemeinde überführt.

b) raßenbau

Die Römerstraße hat bei‘eits ihren endgültigen Ausbau. Die Marti

russtraße, zugleich auch als Dandstraße Nr. 138 klassifiziert,

ist ebenfalls ausgebaut, jedoch ohne Bürgersteige Bei Neulegung

des Straßenkarials muß die Straßendecke allerdings aufgerissen

.und nach Beendigung der Arbeiten wieder erneuert werden. Für den

Endzustand ist eine Erbreiterung der Martinusstraße vom Haus

Stein Nik. bis zum Haus Pendel sowie die Anordnung von Bürger—

steigen beidseits der Straße erforderlich.

Es ist beabsichtigt, das übrige neue Straßennetz nach Durchfüh

rung der Baulandumlegung und Verlegung der Versorgungs— und Ab—

wasserleitungen zunächst provisorisch als Baustraßen auszubauen

und später erst fertigzustellen.

c) Kanalisatiön -

Die Römerstraße ist bereits kanalisiert. Die Martinusst:raf3e ist

noch nicht an die Kanalsation angeschlossen. Nach Mitteilung

der Abt. •6 b des Jandrataamtes Saarburg wird jedoch mit den Ka—

rialarbeiten in der Martinusstraße noch im Jahre 1966 begonnen. werdcn. In der nachstehenden Kostenermitt)‘‘g ist daher aie Mar—

tinusstraße bezüglich Karialisation nicht elten. Die Abwasser—

beseitigung erfolgt im Mischverfahren.

Die Wasserversorgung des Neubaugebietes ist gesichert. Der An

schluß erfolgt an das gerneindeeigene Wasserversorgurigsnetz.

e) Stmversorgung

hocspannurigsleitungen werden nicht berührt. Mit Rücksicht auf die

röße des Plangebietes vvird voraussichtlich eine weitere Umform—

station erforderlich.

a) Wasserversor,gung



Exmittiy der Erschließungskosten. -

;tracn

te Ausbau1reiter tnd Längen

rCjo straße A: 3 = 6,oo+ 2x 1 50 in in.
B; B = 5, 00 ± 2r 1 ‚ 25 .rn
C: B = 5,oo + 2x 1,25 in =

D: B = 5,oe +2x 1,25 in 7,5o; L = 240,00 in.
E: 3 = 5,oo 2x. 1,25 in = 7,5o; L = 2oo,oo in

ere Zti.chstraf$eB=5,oo + 2x 1,25 in 7,5o; L = 70900 in.
:3= 5,oo + 2x 1,25 in 7,5o; I = 75,oo in.

Marirsstraße. : 3 6,oo + 2x 1,5o in 9,oo; L = 3oo,oo

Fu{3wege P -= 2,oo m; ‚I = 75,oo in.

3= 1,5o in; L = 125,oo in.

Flächenermittlun:

(340 + 300) x. 9,oo = 560,—— in2
(170,00 + 280r00 +

240,0u + 200,00
+ 70,00+ 75,bo)x7,50=7762,5om2 -

dplatten:
- :-

x3 = 225,oom2

112

rcfl 13777,5o in2 x 3o,oo DM/in2

r 337,50 =

K3n81 (Mischsystem,

0,0() ± 1(3,00 ÷ 2B0,00-- 240,00
00,00 + (0,0Q+ 75,0Ö 1375,00 in

1575,00 in 100,00 Df/m

zu übertrogen:

- sniagge

9, oo; L

7,50;

= 34o,oo

Untere

L

L7,50;

17o,oo

; 280,oc

rn

rn

in,

-17,oo x 5,oo

41325,oo DM

Fßwege 75,oo x2,o = 15o,öo
125,oox 1,5o= 187,5o m

2
in 750,2 o, 00 DM, DM

ohne Martinusstraße)

=

557575,00 DM

— .

—



sserversorung

mx 40,00 DN/,=

d) Straienbeleuchtung

(ohre Nsrtinusstraße)

30 Stück Stableuchten‘oder .hnlch

a 1200,00 DM = 36000,00 DM

Gesamtkosten: 648575,00 DM

L

Be± der Auf tllun des auungpl&ne. wurden di ehrden und

Stellen betl d±e ‘rrer de in 1 Ab uG be—

zeichneten ffntlihe Belan siM.

tibertrag: 557575,00 DM

55000,00 DM

1 schätzt.

Au±‘

Die Gesamterschließungskosten wurden auf rd. 650,000,-- DM ge—

1966

ermeister)

Trier

Ges L.1

Trier, den

Siegel) Bezirksre

Ausgearbeitet:

Hochbauabteilung des lanclrats
amtes Saarburg

Abt.Leiter: —

(Oberbaurat)
Referent f. Ortsplanung:

-Ke-icbaurit)

Sachbearbeiter:

Saarburg, den 5. ‘7. 1966

2

Serrig am 5. 1. 1965 beschlossen.
Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wux‘de von der Gemeinde
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‘3estandteil ies -Bebanungsplanes sind:

) die zeichnerische Darstellung mit Signaturen i.N. 1

die zugehörige Begründung mit ergänzenden Angaben und

vrhindlichen Festlegungen.
o_-,

T
4. Dr En+.E-f Bebauungsplanes mit Begründung hat vom

a

.44‘ bis (fl öffentlich ausge_1
legen, Ort und Dauer der Auslegung waren am

öffentlich bekanntgemacht worden. Die nach § 2 Abs. 5 BBauG
-

tq
Beteiligten wurden von der Offenlegung her chricht.is erm#in4rø4rri
Bc;auimgplan wurde nach Offenlegung vorn t iar nr-r:.. am

als Satzung beschlossen.

5. Dieser Bebauuxrsplr wur mit Vrfüun dir Bezirksregierung

Trier vorn V• Noy. Az, %i gern. § 11

‘BBauG genehmit,

6. Bebauungsplan wurde gern. § 12 BBauG am

2.. mit Begrundung offentlich ausgelegt Die er

folgt- GnebTilFm sowie Ort und. Zeit der Auslegung wurden am

• . - elanrtgemaoht. Der Bebauungsplan erlangte

44“ 4Z, Rechtsverbind.lichkeit

den J14 a.zambr 436v

•
b..41_.‘41c.lt‘4__._,k

Bürgermeister

625

jk

somit am



Bezug Vorlage vom 14.6.1967 — Az. 610 — 13 — 26

Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes vom 23.6.1960 (BGB1. 1 8. 341)
wird hiermit der Bebuungsplan der Gemeinde 8 e r r i g

für das Teilgebiet “Vorn in den Dörrwiesen“

einschließlich der Textfestsetzungen nach § 9 Abs. 2 BBauG
jedoch mit Ausnai:une der aufgrund des § 2 der Vierten Landes—
verordnung zur Durchführung des Bundesbaugesetzes vorge—
sehe2len (gestalterischen) Festsetzungen (s. RdErl. d.
I1fFinuWiedera0 v. 15.lll966 — Az. V BR 4096—4289/66 —

?IinBl. Sp. 1427)

Bezirksregierung Trier

421 — 22 4
55 Trier, den 7• November 1967

1 (
v ‘ V

An
die Gemeindeverwaltung

in Serri g

d.d0 Landratsamt in Saarburg

mit Durchschriften für das Landratsamt und die Amtsverwaltung

Betr.: Bebauungsplan für das Teilgebiet “Voni in den Dörrwiesen“

Anlagen: Bebauungsplan
Begrilndung
Textfestsetzungen

1 —fach
1 -fach

-fach

Rechtsmitte1bjhrung:

Gegen die y6genannten Auflagen kann di,e7 Gemeinde innerhalb
eines Mots nach Bekanntgabe Widersp$ich erheben. Der
Widerstch ist bei der Bezirksregiung Trier, Kurfürst—
lich Palais, schriftlich unter .4zfgabe des o.a. Az. oder
zur.4iederschrift einzulegen.

1 gez.

aubigt



Ergänzende Hinweise zur Genehmigungsverfügung vom 7‘‘ 196 7

— Az.: 421 — 224 — für den Bebauungsplan

“Vorn inden Dörrwiesezi“ der Gemeinde Serrig

(bedürfen nicht der Bekanntmachung)

Nach § 12 BBauG hat die Gemeinde den genehmigten Bebauungsplan

mit Begründung öffentlich auszulegen. Sie hat die Genehmigung

sowie Ort und Zeit der Auslegung örtüblich bekanntzumachen.

Mit der Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen

vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der Bebauungs

plan rechtsverbindlich0

Wir weisen darauf hin, daß gemäß RdErl0d.MfFinuWiedera. v. 16.1

1967 - V BR 4096—3994/66 - die Bekanntmachung den Wortlaut der

vorstehenden Genehmigungsverfiigung enthalten muß. Der bloße

Hinweis auf die Tatsache der Genehmigung reicht nicht aus. Fol—

gende Formulierung der Bekanntmachung wird empfohlen:

“Die Bezirksregierung hat mit Bescheid vom ‚.. (Az. 00.)

nachstehende Genehmigung erteilt: .‚‚ (Wortlaut der Geneh—

migung).

Der genehmigte Bebauungsplan nebst Begründung liegt vom

bis ... (Zeit der Auslegung) in ... (Ort der Auslegung) öf

fentlich aus.“

Nach erfolgter Bekanntmachung bitten wir uns umgehend eine Ab—

zeichnung der genehmigten Unterlagen für unsere Akten zu über

senden. Gemäß 2 Abs0 8 BBauG müssen die rechtsverbindlichen

Bebauungspläne mit Begründuflg, den Textfestsetzungen Inter

essenten zur Einsichtnahme und Erteilung von Auskünften hierüber

vorgelegt werden,

Die Gemeinde ist verpflichtet, umgehend — soweit nicht schon

geschehen — die gemäß § 9 des Landeswassergesetzes vom 1.8.

1960 erforderlichen Unterlagen über die zentrale Wasserver

sorgung und zentrale Ableitung und Klärung der anfallenden Ab

wässer aufzustellen und uns (Referat 3 Ww) zur Genehmigung

vorzulegen.

Wir empfehlen, einen Grünordnungsplan aufzustellen.

Der Umfang der in diesem Grtinordnungsplan zu treffenden Fest

setzungen ist im Benebmen mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem

Referat 3 — H der Bezirksregierung zu bestimmen.


